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§ 4a T-SLV
 T-SLV - Tiroler Schilehrerverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Wird Schiunterricht ausschließlich durch den Schischulinhaber erteilt und verfügt die betre0ende Schischule über kein

Schischulbüro, so muss der Schischulinhaber während der Zeiten, in denen er Schiunterricht erteilt, mittels

Mobiltelefon erreichbar sein, soweit dies technisch möglich ist. Die Telefonnummer bzw. allfällige Änderungen sind der

Bezirksverwaltungsbehörde im Zuge der Meldung des Schischulgebietes bekannt zu geben. Die

Bezirksverwaltungsbehörde hat diese an den Tiroler Schilehrerverband weiterzuleiten.

In Kraft seit 18.10.1996 bis 31.12.9999
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